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§ 835 ABGB

ABGB - Allgemeines burgerliches Gesetzbuch

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

Wollen sie nicht austreten; oder geschahe der Austritt zur Unzeit; so soll das Los, ein Schiedsmann, oder, wofern sie
sich darUber nicht einhellig vereinigen, der Richter entscheiden, ob die Verdnderung unbedingt oder gegen

Sicherstellung Statt finden soll oder nicht. Diese Arten der Entscheidung treten auch bey gleichen Stimmen der
Mitglieder ein.

In Kraft seit 01.01.1812 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 835 ABGB
	ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch


